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Ausschreibung Peenetal Crosslauf 2026 
 

Veranstalter:  Lüssower Dorfgemeinschaft e. V. 

Datum:  Samstag, 19. September 2026 

Ort:  Lüssow / Pätschow – Naturpark Flusslandschaft Peenetal 

 

Distanzen & Startberechtigungen (Altersklassen) 

Kinderlauf – ca. 900 m 

Mädchen / Jungen / divers 

Jahrgang 2016–2023 (3–10 Jahre) 

 

Crosslauf – ca. 5,2 km 

Männer / Frauen / divers 

Jahrgang 2018 und älter (ab 8 Jahre) 

 

Crosslauf – ca. 11,3 km 

Männer / Frauen / divers 

Jahrgang 2016 und älter (ab 10 Jahre) 

 

Startberechtigt sind alle Läuferinnen und Läufer, die dem für die jeweilige Distanz angegebenen Jahr-

gang entsprechen, gesundheitlich geeignet sind und die Haftungsregelungen anerkennen. Bei Min-

derjährigen ist die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Ohne diese Zustimmung 

ist ein Start nicht möglich. 

 

Solltest du dich entschließen (z.B. durch Erschöpfung, Verletzung usw.), aus dem 

Wettbewerb auszusteigen, musst du dich unverzüglich bei einem Streckenposten bzw. 

beim Wettkampfbüro abmelden. 

 

Startgebühren 

• Kinderlauf - ca. 900 m:   3,00 € 

• Crosslauf - ca. 5,2 km:   7,00 € 

• Crosslauf - ca. 11,3 km:  10,00 € 

 

Meldeschluss ist am 12.09.2026 um 23:59 Uhr. Die Anmeldung erfolgt über www.tollense-timing.de. 

Die Nachmeldegebühr wird fällig, wenn die Anmeldung nach Meldeschluss bzw. vor Ort am Wett-

kampftag erfolgt (spätestens bis 30 Minuten vor dem Start des Wettbewerbs).  

Nachmeldegebühr: Startgebühr zzgl. 3,00 € 

 

Startnummernaus- und -rückgabe 

http://www.tollense-timing.de/
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Die Ausgabe der Startnummern erfolgt ab 09:00 Uhr im Start-/Zielbereich. Die Startnummer enthält 

einen Transponder-Chip für die automatisierte Zeitnahme. Die Startnummer ist nach dem Zieleinlauf 

zurückzugeben. Dafür stellt der Veranstalter eine Box bereit. 

Bitte die Startnummern nicht mit nach Hause nehmen. 

 

Zeitplan & Startzeiten 

• ab 09:00 Uhr – Ausgabe der Startunterlagen 

• 10:15 Uhr – Begrüßung 

• 10:30 Uhr – Start Kinderlauf (ca. 900 m)  

• 11:00 Uhr – Start Crosslauf ca. 5,2 km  

• 11:10 Uhr – Start Crosslauf ca. 11,3 km 

• ca. 13:00 Uhr – Siegerehrung & Ausklang (Die Gesamtplatzierten 1 bis 3 aller Wettbewerbe 

erhalten eine Auszeichnung.) 

 

Streckenbeschreibung 

Die Strecken führen über Wald- und Feldwege sowie naturbelassene Pfade durch die Flusslandschaft 

des Peenetals. Alle Strecken sind ausgeschildert und durch Streckenposten gesichert. 
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Leistungen 

• alle Finisher erhalten nach Zieleinlauf eine Medaille, 

• Urkunden zum Download im Internet, 
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• Streckenverpflegung mit Getränken und Obst, 

• Altersklassen-Platzierung 

 

Weitere Angebote vor Ort 

• WCs 

• Parkplätze 

• Verkauf von Softgetränken 

• Kuchenbasar 

• Grillimbiss 

• Hüpfburg 

 

Hinweise 

• Die Veranstaltung ist ehrenamtlich organisiert und nicht kommerziell. 

• Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 

• Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle, Diebstahl oder sonstige Schäden. 

• Es handelt sich NICHT um eine DLV-Veranstaltung (keine offizielle Streckenvermessung). 

 

 

Kontakt 

Per E-Mail: peenetal.crosslauf@gmx.de  

  

mailto:peenetal.crosslauf@gmx.de
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Haftung, Teilnahmebedingungen & Hinweise 

 

Teilnahme & Eigenverantwortung 

Die Teilnahme am Peenetal Crosslauf erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Die Teilnehmen-

den erklären mit ihrer Anmeldung, dass sie ausreichend trainiert, gesundheitlich in der Lage sind und 

den Anforderungen der jeweiligen Strecke gewachsen sind. 

 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken, Verletzungen, Unfälle oder 

Schäden an Eigentum, die im Zusammenhang mit der Teilnahme entstehen, sofern diese nicht auf 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Veranstalters beruhen. 

 

Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass es sich um einen Crosslauf über Wald-, Feld- und Natur-

wege handelt. Unebenes Gelände, Witterungseinflüsse, natürliche Hindernisse (z. B. Wurzeln, 

Matsch, Pfützen) sowie wechselnde Bodenverhältnisse sind Teil des Laufcharakters und erfordern 

erhöhte Aufmerksamkeit. 

 

Haftungsausschluss 

Der Veranstalter, seine gesetzlichen Vertreter sowie die eingesetzten Helferinnen und Helfer haften 

nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Eine Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist ausge-

schlossen, soweit keine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit vorliegt. 

Rückerstattung & Ausfall 

 

Eine Rückerstattung bereits gezahlter Startgelder ist grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gilt auch bei: 

• Nichtantritt der angemeldeten Person 

• Abbruch des Laufes durch die teilnehmende Person 

• höherer Gewalt (z. B. extreme Wetterlagen) 

 

Sollte die Veranstaltung aus wichtigen Gründen (z. B. Sicherheitsbedenken, behördliche Auflagen, 

Natur- oder Wetterschutz) abgesagt oder abgebrochen werden müssen, besteht kein Anspruch auf 

Rückerstattung. 

 

Änderungen & Absage 

Der Veranstalter behält sich vor, 

• den Zeitplan, 

• den Streckenverlauf, 

• Startzeiten oder organisatorische Abläufe 

aus wichtigen Gründen anzupassen. Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben. 

 

Natur- & Umweltschutz 

Der Peenetal Crosslauf findet in einem sensiblen Naturraum statt. Die Teilnehmenden verpflichten 

sich daher zu einem rücksichtsvollen und naturverträglichen Verhalten, insbesondere: 

• Verbleib auf den markierten Strecken 

• kein Wegwerfen von Abfällen 

• kein Beschädigen von Pflanzen, Tieren oder Landschaft 

• Befolgen der Anweisungen der Streckenposten 

 

Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss von der Veranstaltung führen. 



 

Seite 6 von 7 
 

Datenschutz & Bildrechte 

Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmenden einverstanden, dass: 

• ihre personenbezogenen Daten (Name, Jahrgang, ggf. Verein, Ergebnis) zum Zweck der 

Durchführung, Auswertung und Dokumentation der Veranstaltung gespeichert und verarbei-

tet werden, 

• Ergebnislisten öffentlich (z. B. online oder am Veranstaltungstag) veröffentlicht werden, 

• im Rahmen der Veranstaltung Fotos und Videoaufnahmen gemacht werden dürfen, die für 

die Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Website, soziale Medien, Presse) verwendet werden. 

 

Ein Anspruch auf Vergütung besteht nicht. Widersprüche gegen die Veröffentlichung von Bildern sind 

vor der Veranstaltung schriftlich mitzuteilen. 

 

Besondere Hinweise & Haftung – Kinderlauf 

 

Teilnahme & Aufsichtspflicht 

Die Teilnahme am Kinderlauf erfolgt ebenfalls auf eigenes Risiko. 

Mit der Anmeldung bestätigen die Erziehungsberechtigten, dass das Kind gesundheitlich in der Lage 

ist, an der Veranstaltung teilzunehmen. 

Die Aufsichtspflicht verbleibt während der gesamten Veranstaltung grundsätzlich bei den Erziehungs-

berechtigten. Der Veranstalter und die eingesetzten Helfer übernehmen keine durchgehende Betreu-

ung der Kinder, sondern sorgen im Rahmen der Veranstaltung für einen geordneten und sicheren Ab-

lauf. 

 

Haftungsausschluss 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle, Verletzungen oder Schäden, die im Zusam-

menhang mit der Teilnahme entstehen, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Veranstal-

ters oder seiner Erfüllungsgehilfen. 

Insbesondere wird keine Haftung übernommen für: 

• Stürze oder Verletzungen auf der Strecke 

• wetterbedingte Einflüsse 

• Schäden an Kleidung oder persönlichem Eigentum 

 

Streckencharakter & Naturraum 

Der Kinderlauf findet auf naturnahen Wegen statt. Unebenheiten, weicher Untergrund oder kleinere 

Hindernisse (z. B. Wurzeln, Gras, Schotter) sind Teil des Laufes. 

 

Alle Teilnehmenden werden gebeten, sich rücksichtsvoll zu verhalten, die Wege nicht zu verlassen 

und die Natur zu respektieren. Abfälle sind ausschließlich in die vorgesehenen Behälter zu entsorgen. 

 

Datenschutz & Bildrechte 

Mit der Anmeldung erklären sich die Erziehungsberechtigten einverstanden, dass: 

• personenbezogene Daten des Kindes (Name, Jahrgang, Ergebnis) zur Durchführung der Ver-

anstaltung gespeichert und verarbeitet werden, 

• Fotos und Videos, auf denen das Kind im Rahmen der Veranstaltung abgebildet ist, für die 

Öffentlichkeitsarbeit des Peenetal Crosslaufs (z. B. Website, soziale Medien, Presse) verwen-

det werden dürfen. Sollte dies nicht gewünscht sein, ist der Veranstalter vor der Veranstal-

tung schriftlich zu informieren. 
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Startgeld & Nichtteilnahme 

Eine Rückerstattung des Startgeldes ist auch beim Kinderlauf grundsätzlich ausgeschlossen, unabhän-

gig vom Grund der Nichtteilnahme. 

 

Änderungen & Absage 

Der Veranstalter behält sich vor, den Kinderlauf aus wichtigen Gründen (z. B. Wetterlage, Sicherheit, 

behördliche Auflagen) zu ändern oder abzusagen. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Rücker-

stattung des Startgeldes. 

 


